
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/6/25 3Ob63/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1980

Norm

EO §65 B

EO §65 E

EO §301

EO §345 Z2

Rechtssatz

Wird dem Drittschuldner zu Unrecht ein in § 301 Abs 1 EO nicht angeführter Auftrag erteilt, so hat der Drittschuldner

ein Rechtsschutzinteresse an der Aufhebung des gesetzwidrig erteilten Auftrages.
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3 Ob 63/80
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